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A n fra g e 

. der Abgeordneten Dr. HUBINEK ).vl' fC/1W1H.'IJM e r
und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des 

Karenzurlaubsgeldes 

Anlaßlich einer familienpolitischen Diskussion ist kürzlich 

wieder folgendes Problem aufgeworfen wopden: Derzeit können 

nur MütteT'3 die vor Vollendung des 20. Lebensjahres ent

bunden haben und im Zusammenhang mit dieser Entbindung 

Karenzurlaub beantragen und die Erfüllung der Anwartschaft 

20 Wo·chen. versicherungspflichtiger Beschaftigungszeiten 

(bzw. gleichzuhaltende Zeiten) nachweisen können 3 in den 

Bezug des Karenzurlaubsgeldes kommen; die Vberschreitung 

des 20. Lebensjahre~ führt zur VerschZechterung der 

Anspruchsberechtigung. Mütter nach Vollendung des 20. Lebens

jahres müssen 52 Wochen versicherungspflichtiger 

Beschaftigungszeiten für die Anwartschaft nachweisen. 

Aus diesem Grunde richten die unterfertigten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltu~g foZgende 

A n fra g e : 
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Ist seitens des Bundesministeriums fUr soziale Verwaltung 

geplant~ die Anwartschaft bei Inanspruchnahme des 

Karenzurlaubsgeldes im Sinne einer einheitlichen Regelung 

generell mit 20 Wochen zu fixieren? 

... 
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